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Richtlinienentwurf über die Weiterverwendung und kommerzielle Verwertung 
von Dokumenten des öffentlichen Sektors COM(2002)207

Sehr geehrtem IF  = "m" "r Herr" " Frau" 
r Herr
 Mombaur,

als Geschäftsführer des Verzeichnisverlages Dumrath & Fassnacht in Hamburg (Gelbe Seiten Hamburg / Telefon- und Branchenbücher für Deutschlands Norden) und in meiner Funktion als Vizepräsident des Europäischen Verbandes der Adressbuch- und Datenbankverleger (EADP) möchte ich meine Unterstützung für den Richtlinienentwurf über die Weiterverwertung und kommerzielle Nutzung von Dokumenten des öffentlichen Sektors zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig möchte ich im Rahmen der Diskussion des Entwurfes im Industrieausschuss die Position des Berichterstatters Wim van Velzen zum Kommissionsentwurf unterstützen.

PSI wird zweifach wirken: Behördenarbeit wird transparent werden, was nicht jeden Betroffenen begeistern wird. Zum anderen öffnet sich eine Informationsquelle, aus der Geschäftsideen für viele Bereiche sprudeln werden, auch für die Verzeichnisindustrie.

Die Verzeichnisindustrie wird man mit PSI nicht spontan in Verbindung bringen. Aber: Durch strengere Regelungen hinsichtlich der Eintragung von Telefonteilnehmern in Telefonbücher (OPT-IN-Regel für Neueinträge) ist ein Rückgang der Eintragungen zu verzeichnen. Anreiz, die weniger vollständigen Verzeichnisse dennoch zur Hand zu nehmen, können verbesserte Serviceleistungen sein. Ein bereits bestehendes Beispiel sind Stadtpläne, die sich in vielen Büchern finden und ausgesprochen beliebt sind. Zugang zu Informationen des öffentlichen Sektors würde hier vielfältige Möglichkeiten eröffnen.

Der von der Kommission vorgelegte Entwurf über den Zugang zu Dokumenten des öffentlichen Sektors weist jedoch einige Schwächen auf, bleibt insbesondere hinter dem liberalen und konsequenten Vorschlag der GD Information Society aus dem Januar 2001 zurück. Die heiklen Fragen werden von Wim van Velzen in seinem Positionspapier deutlich gestellt:

1.
Die Preisgestaltung: Es ist nicht nachzuvollziehen, warum Behörden laut Art. 6 einen “angemessenen Gewinn” erzielen dürfen. Die fraglichen Informationen wurden ja sowieso gesammelt, und nicht für denjenigen, der Zugang wünscht. Neue Kosten werden lediglich durch das Zur-Verfügung-Stellen verursacht. Für diesen Bereich sollten Gebühren erhoben werden, auch um die Ernsthaftigkeit der Anfrage zu gewährleisten.

2.
Rechte an geistigem Eigentum: Art. 1(2) schützt die Rechte Dritter an geistigem Eigentum in Dokumenten des öffentlichen Sektors, was sehr wichtig ist. Ungeklärt bleibt die Frage, was mit Rechten an geistigem Eigentum der öffentlichen Hand selber passiert. 
Beispiel: die Datenbankrichtlinie (96/9/EC) schützt auch öffentliche Datenbanken neben den privaten. Hat das zur Folge, dass sie auch im Rahmen von PSI geschützt werden? Um Kollisionen zu vermeiden, muss hier eine Klarstellung erfolgen: Dokumente, die geschütztes geistiges Eigentum der Behörde enthalten, müssen dennoch zugänglich sein.

3.
Zugang zu Informationen: Hier bietet der Richtlinienentwurf über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen (COM/2000/402) in seinem Art. 3 praktikable Möglichkeiten.

-
Benennung eines Informationsbeamten

-
Einrichtung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Einsichtnahme in die gewünschte Information

-
öffentlich zugängliche Listen von Behörden sowie Verzeichnisse oder Listen betreffend Umweltinformationen im Besitz von Behörden und Informationsstellen.

4.
Geltungsbereich: Grundsätzlich sollten so viele Dokumente wie möglich zugänglich sein. Selbstverständlich müssen in Fragen der nationalen Sicherheit, des Datenschutzes, von laufenden Kriminalverfahren usw. Ausnahmetatbestände bestehen. Auch müssen laufende Forschungsarbeiten geschützt werden. Aber ist es notwendig, alle Dokumente von Schulen, Museen, Bibliotheken und Archiven vom Zugang auszunehmen(Art.2 (e)(f))?

5.
Grundsatz: Art. 3 muss geändert werden, da er zusätzlich eine “Erlaubnis” der Behörde vor die Weiterverwendung der zugänglichen Dokumente schaltet. Gerade in Mitgliedstaaten, wo man traditionell zur Geheimhaltung der Behördenarbeit neigt, könnte eine solche Regelung zu einer Aushöhlung des Richtlinienzweckes führen.

Zum Schluss kommend, möchte ich noch einmal meine grundsätzliche Zustimmung zum Richtlinienentwurf über den Zugang zu Dokumenten des öffentlichen Sektors unterstreichen. Wenn der politische Wille stark genug ist, eine europaweit Transparenz schaffende Richtlinie zu installieren, können mancherlei Vorbehalte überwunden werden, was die schon zitierte, kurz vor ihrer Verabschiedung stehende Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen zeigt. Umweltfragen erfreuen sich zur Zeit großer Popularität in der öffentlichen Meinung. Vielleicht ist es ja möglich, die Idee einer echten Kooperation zwischen Bürgern und öffentlicher Hand zu einer ebenso populären Frage zu formen.

Für telefonische oder auch persönliche Gespräche stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

